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die Minorität die Stadt ferner zu wichen Prätensionen

ermuntert, während daß eben diese Minorität gleich,
wohl das/ was der größern Classe der Sladtbürger
vormals das Wichtigste war/ nemlich ausschliessende

Handels, und Erwerbsquellen, de» Stadtbürgern gerne
entztehln laßt."

Gesetzgebender Rath, 26. August.

Fortsetzung.

(Fortsetzung des Geftzvorschlags über die Organisation
dcsj Gerichtswesens.)

z8. Um Vorschlags, und wahlfähig zu seyn, muss

man das 2 z sie Jahr Alters angetreten, und entweder

zwey Jahre lang die Stelle eines Friedensrichters oder
eines Mitglieds des Amtsgerichts, oder vier Jahre
lang die eines bloßen Gerichtsgeschwornen oder eines

ersten oder zweyten Secretairs bey einem Rechtstribu,
nal bekleidet, oder auf einer Akademie einen ganzen
Nechtscurs absolvirt oder endlich während vier Iahren
den Beruf eines auf vorher gegangene Prüfung hin
patentirien Advokaten oder NolariuS ausgeübt haben,
oder Mitglied des Senats oder eines höhern Rcchtslri-
bunals gewesen seyn.

zy. Die nach dem vierten Jahr der Einführung
gegenwärtigen Gesetzes zu dieser Stelle gewählten Bür-
ger bleiben lebenslänglich im Amt.

40. Der Amtmann wird beym Antritt seiner Stelle
durch das Appellationsgericht beeidigt.

41. Der Amtsgerichtschreiber ist sein Secretair.

4-. Es steht ihm ein absonderliches Siegel zu,
und alle von ihm ausgehenden Akten sollen mit seiner

Unterschrift und diesem Siegel versehen seyn.

4;. Er hat für die Abwart bey den Verhören einen

oder mehrere Weidcl des Amtsgerichts, und für die

Ucoermachung seiner Aufträge und Vollstreckung seiner

Befehle einen oder mehrere Polizeybediente.

44. Er führt über alle seine Verhandlunge», und

zwar über Civil, und Criminalfälle ein absonderli.

ches Protokoll.
4z. Vor seiner Verhör werden alle Proceduren in

Civilfachen die nicht nach jeden Orts Rechten auf der

Elclle entschieden werben müssen, verführt.
46. Er wird keiner Parthey das Recht eröffnen

und den Zutritt vor sein Verhör gestatten, sie könne

da nn bescheinigen, daß bereits der Versuch einer freund.

lichen Beylegung vor dem Friedensrichter vor sich ge,
gangen sey.

47. Er ist in denjenigen Civillsällen, deren streitiger
Gegenstand die Summe von fünzzig Franken nicht über-
steigt, so wie auch über Beyhändel, die keinen unmir,
teibaren Einfluß auf das Hauptgeschäft haben, absolu,
ter Richter.

48. Ave Fälle, die nicht unter seiner Competent
find, verweist er, sobald es um ein entscheidendes oder
auch um ein blos interlocutorisches Urtheil, das aber
auf den Entscheid des Hauptgeschäftes unmiltelbacen
Einfluß hat, zu thun ist, an das Amtsgerichr.

49. Er verführt von Amtswegen alle Proceduren in
Fcevelsachen.

50. Diejenigen Frevelfälle, deren Strafe eine Geld»
busse von dreyßig Franken (oder eine Gefangenschaft
von vier Tagen) nicht übersteigen, beurtheilt er map«
pellabel; alle übrigen aber, sobald solche zum Urtheil
reif sind, trägt er den: Amtsgerichte vor.

<?r. In Beziehung auf obige Funktionen steht er
unter dem Appellationsgericht, dessen kraft tragenden
Amts an ihn erlassene Austräge er zu vollstrecken hat.

?2. Er hat das Recht und die Pflicht, die ihm von-
Unterbeamtcn oder andern Personen geschehenen Anzci,
gen über begangene Verbrechen abzunehmen, die Glaub»
Würdigkeit derselben zu prüfen, ihre Wahrheit auszu»
Mitteln, zu dem Ende sowohl den Angeschuldigten als
aber astfällige Zeugen zu verhören, gegen den Ersten
Vorfübrungs. und Verhaftsbefehle zu erlassen, und
wenn hinlängliche Gründe zu einer Cnminaiklage gegen
ihn sich vorfinden, denselben den Anklagsgeschwornen
zu überliefern.

5). Bey Verhastnehmungcn wird er inner viermal
vier und zwanzig Stunden den Verhafteten entweder
loslassen, oder ihn dem Anklaggeschwornengericht über,
liefern, ober endlich das Gericht selbst über die Noth«
wendigkeit des fernern VerHafts entscheiden lassen.

54. In Beziehung auf seine Verrichtungen in Cri-
minalsachen steht er unter dem Criminalgerichts Präsi.
dent und dem Criminalgericht, deren kraft tragenden
Amts an ihn erlassene Austräge er zu vollstrecken hat.

55. Dem Amtmann liegt endlich die Sicherhetts.
Polizey ob, und sind ihm zu dem Ende alle Pvlizey.
Beamte und Bediente der Gemeinden seines Bezirks
untergeordnet; so wie er selbst in dieser Beziehung,
unter dem Regierungssiatthaltcr des Cantons steht.

56. Der Amtmann, sein Sekretair und der Weibeli
beziehen in Civil- und Frevelsachen die ihnen geordnet
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fen Gebühren. Der Amtmann genießt über das auS

freye Wohnung und eine Besoldung welche die Summe

von 5500 Franken nicht übersteigen darf.

b. Amtsgericht.

57. In jedem Amtsbezirk soll unter der Benennung

Amtsgericht ein Gerichtshof seyn, der aus dem

Amtmann, welcher den Vorsitz führt, und 6 Beysitzern

bestehe» soll.

58. Da wo ein Amtsbezirk in Abtheilungen getheilt

worden ist, sell in jeder derselben ein Amtsgericht seyn.

59. Diese Beysitzer des Amtsgerichts werden aus

einem dreyfachen Vorschlage, den das Amtsgericht selbst

macht, durch das Appellarionsgericht ernennt.

60. Um Vorschlags- und wahlfähig zu seyn, muß

man Friedensrichter seyn oder gewesen seyn, oder

wenigstens zwey Jahre die Stelle eines Gerichtsge-

schwornen bekleidet haben, oder Mitglied des Senats
oder eines hölzern Rechlstribunals gewesen, und dabey

keinem der Glieder des Amtsgerichts im zweyten Grade
des Geblüts verwandt seyn.

6>. Ein Beysitzer am Amtsgericht bleibt so lange

an seiner Stelle, als er die eines GerichcSgeschwornen

bekleidet, und wann ein solcher in lezterer Eigenschaft
bestätigt wird, so behält derselbe ohne fernere Wahl
auch die erstere.

62. Das Amtsgericht wird durch den Amtmann
beeidigt.

6z. Es hat einen Amtsgerichtsschreiber, der auf
«inen dreyfachen Vorschlag des Cantsnsstatthalters
durch das Gericht selbst ernennt und beerdigt wird.
Derselbe wird so viele substituirte Secretairs halten,
als die Menge der Geschäfte erfodert; er stellt solche

dem Gencht vor, das sie beeidigt.

64. Das Amtsgericht hat ferner einen oder mehrere
Weibe! zur Abwart.

6z. Es führt über alle seine Verhandlungen, und
zwar über die ihm durch den Art. angewiesenen,
ein absonderliches Protokoll.

66. Seine Akten müssen von dem Amtsschreiber

unterzeichnet, und mit dem Siegel des Amtmanns
versehen seyn.

67. Zu Abfassung eines Beschlusses oder eines Nr.
theils bedarf es der Gegenwart von wenigstens fünf
Gliedern des Amtsgerichts und der Mehrheit der Stim-
men der Anwesenden.

68. Im Falle wegen Krankheit oder Abwesenheit,
oder Partheylichkeil wegen Verwandtschaft oder sonst

das Amtsgericht nicht vollzählig seyn sollte, um gültig,
handeln zu können, sollen die übrigbleibenden sich aus
der Zahl der Gerichtsgeschwornen dis zur gesetzlichen
Zahl ergänze».

69. Dem Amtsgericht liegt erstlich die Ausübung,
aller derjenigen Zweige der nicht streitigen Gerichtsbar-
keil ob, die nicht den Gerichtsgeschwornen überlaste»
sind, wie die Bestätigung der Vormünder und ihre«
Rechnungen, Freyungcn, Homologation der Testamente,
Erthellung der Wohlthat des Inventariums bey Erd.
schaften, Besieglung der Contraklen, die kraft der Gc-
sitze die Bekräftigung des Richters bedörfen u. dgl.

70. Das Amtsgericht ist Richter über atte Civil-
und Polizeyfälle, deren Beurtheilung nicht vermöge Art..
29. 47- und ;o. dem Friedensrichter und dem Amt-
manu überlassen ist.

7 w Es beurtheilt ohne Weitersziehung alle diejeni-
gen Civllfälle, deren Gegenstand die Summe der 200'
Franken nicht übersteigt.

72. Gleichergestalt spricht es ohne Weitersziehunq,
über alle Polizeyfälle ab, deren gesetzliche Strafe eine
Getdbusse von einhundert Franken oder eine elnmonak-
licye Gefangenschaft, oder ein Monat Leistung-
da wo diese Leistungen gesetzlich angenommen sind,
nicht übersteigt.

7;. Das Amtsgericht bildet das Anklaggcschwovnen-
gcrichl in allen peinlichen Fällen, und entscheidet als
solches über die Fortsetzung des von dem Amtmann
verhängten Vcrhafls gegen einen, der noch nicht in
Anktagszustand versezt ist.

74. Das Amtsgericht, der Amtmann, Schreibe«'
und Weidet mit eingeschlossen, beziehen die ihnen ge,
ordneten Gebühren; auch soll dem Schreiber wegen
Aufbewahrung der Protokolle eine freye Wohnung ange-
wiesen werden. Weilers bezicht derselbe, so wenig alö
die Beysitzer und der Weibel, keine Besoldung-.

(Die Forksetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Protocols.A uszugüberdie dieVerha'wd>

lungen der gesezmässig zusammen-
berufnen Tagsatzung des Cantons
Uri, die Eidesleistung betreffend,
vom iten Au g u st m 01, at i 8 o r., L. S. 4..

Der Inhalt ist in N. 4-6 und 427 des Nepubli-
taners bereits mitgetheilt worden..
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